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Im Jahr 2009 reichte der damalige AL-Ge-
meinderat Niklaus Scherr eine Motion mit ei-
ner klaren Forderung ein: «Der Stadtrat wird 

beauftragt, dem Gemeinderat eine Vorlage zu 
unterbreiten mit folgender Ergänzung von Art. 
6 der Bau- und Zonenordnung: (…) Zweitwoh-
nungen, Business-Appartements und dem Tou-
rismus dienende Beherbungsflächen werden 
nicht auf die Wohnanteilsfläche angerechnet. 
Ohne anderslautende Festlegungen gilt dies 
auch für Gestaltungspläne und Sonderbauvor-
schriften.» Zur Begründung hielt Scherr unter 
anderem fest, «Sinn und Zweck der in der Bau- 
und Zonenordnung (BZO) festgelegten Min-
destanteile für Wohnnutzungen ist die Sicher-
stellung von Wohnraum für die ortsansässige 
Bevölkerung. Ohne nähere Umschreibung in 
der kommunalen Bauordnung wird der Begriff 
Wohnen weit ausgelegt und umfasst auch nur 
temporär genutzte Zweitwohnungen (pied-à-
terre) und Business-Appartements sowie tou-
ristische Hotelnutzungen.»

Der Stadtrat beantragte die Umwand-
lung in ein Postulat, doch der Gemeinderat 
überwies den Vorstoss als Motion. Der Ball 
lag somit wieder beim Stadtrat, der in seiner 
Antwort unter anderem mit Verweis auf über-
geordnetes Recht erklärte, die geforderten 
Änderungen seien nicht möglich bzw. nicht 
zweckmässig, und die Motion zur Abschrei-
bung empfahl. Die Mehrheit der gemeinde-
rätlichen Kommission war damit aber nicht 
einverstanden und gab der Exekutive im No-
vember 2016 einen Auftrag: Der Stadtrat soll-
te einen Ergänzungsbericht erstellen, der ei-
ne «Klärung der Begriffe (Zweitwohnungen, 
Businessappartements, AirBnB-Vermietung 
etc.); statistische Daten über Ausmass und 
räumliche Verteilung; Aufzeigen der gewer-
be-, miet-, steuer- sowie bau- und planungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen, Problem-
analyse und Abschätzung des Handlungsbe-
darfs; Lösungsansätze in anderen Städten 
(vor allem bezüglich AirBnB)» sowie die «Er-
arbeitung von Lenkungsvorschlägen» bein-
halten sollte.

«nicht nur wohnpolitisches thema»
Nun liegt der vom Büro Fahrländer Part-

ner Raumentwicklung verfasste Bericht vor. 
Zum Begriff «Zweitwohnung» stellt er auf die 
Definition gemäss Zweitwohnungsgesetz ab: 

Als solche gelten alle bewohnbaren Wohnun-
gen, in denen «meldetechnisch keine Person 
niedergelassen» ist und die nicht den Erstwoh-
nungen gleichgestellt sind. Letzteres trifft un-
ter anderem auf Wohnungen für Wochenaufent-
halterInnen, Studierende oder Asylsuchende 
zu. Der statistisch erfasste Gesamtwohnungs-
bestand in Zürich umfasste per 30. September 
2017 221 553 Einheiten; davon waren rund 87 
Prozent Erstwohnungen, weitere gut 8 Prozent 
den Erstwohnungen gleichgestellt. Knapp vier 
Prozent, rund 8400 Wohnungen, waren Zweit-
wohnungen. Was die ‹Verteilung› von Zweit-
wohnungen generell und von Business-Appar-
tements sowie AirBnB-Angeboten betrifft, sind 
diese gehäuft in den Quartieren City, Unter-
strass und Alt-Wiedikon zu finden. 

Auch private Zweitwohnungen sind vor 
allem im Kreis 1 vertreten, doch auch in den 
Quartieren Hottingen, Altstetten, Langstras-
se, Alt-Wiedikon und Oerlikon finden sich je-
weils über 300 davon. Den «methodischen 
und normativen Rahmen» der Studie bilden 
die Leitlinien der Stadtentwicklung Zürich, 
«indem Zweitwohnungen nicht ausschliess-
lich als wohnpolitisches Thema verstanden 
werden, sondern jeweils im Kontext mit wirt-
schaftspolitischen und touristischen Aspek-
ten betrachtet werden», heisst es im Kapitel 
«Ausgangslage»: Genügend rasch verfügbare 
Wohnungen für ausländisches (Fach-)Perso-
nal sind demnach ein Standortfaktor, und die 
Reisebranche löste 2016 eine Wertschöpfung 
von zirka 1475 Mio. Franken aus.

Im Kapitel «rechtliche Rahmenbedin-
gungen» wird dargelegt, dass Business-Ap-
partements grundsätzlich unter die Nutzungs-
art «Wohnen» fallen und daher in Wohn-, aber 
auch in Quartiererhaltungs- und Zentrums-
zonen zugelassen sind, wobei diese Bestim-
mungen in den Kantonen unterschiedlich ge-
handhabt werden. Im Kanton Zürich ist im 
Planungs- und Baugesetz festgehalten, wel-
che Wohnnutzungen in einer Wohnzone zo-
nenkonform sind. Doch die Gemeinden haben 
die Möglichkeit, im Falle einer Wohnanteils-
pflicht in der Bauordnung zu regeln, welche 
Formen der Wohnnutzung an den Wohnanteil 
anrechenbar sind oder nicht. Damit könnte 
die Stadt beispielsweise bei zukünftigen Are-
alentwicklungen definieren, welche spezifi-
schen Nutzungen bei einem Mindestwohnan-
teil eingerechnet werden dürfen, und damit 
könnten auch nicht erwünschte Nutzungen 

wie etwa Hotels oder Zweitwohnungen ausge-
schlossen werden.

«Kein unmittelbarer handlungsbedarf»
Im Kapitel «Problemanalyse und Hand-

lungsbedarf» findet sich sodann unter ande-
rem diese These: «Die Vermietung als Ferien-
wohnung oder als Business-Appartement ist 
(und wird es bleiben) profitabler als die lang-
fristige Vermietung einer Wohnung an ein-
heimische Mieter. Dies ist die Voraussetzung, 
dass solche alternative Nutzungen überhaupt 
erst realisiert werden.» Und die Studie kommt 
zum Schluss: «Diese Hypothese kann somit im 
Grundsatz nicht widerlegt werden.» Die Hy-
pothese, dass «das Angebot an Mietwohnun-
gen weitestgehend gegeben» sei, müsse hin-
gegen «auf gesamtstädtischer Ebene, jedoch 
nicht in den zentralen Quartieren (insbeson-
dere Kreis 1) verworfen werden. Und schliess-
lich: «Die markt- und akteurbasierte Analyse 
liefert zahlreiche Argumente sowohl für einen 
Anstieg wie auch eine Stagnation des Zweit-
wohnngsanteils in der Stadt Zürich. Die Hy-
pothese einer umfassenden Umwandlung von 
Wohnflächen in solche für alternative Nutzun-
gen oder eines starken Anstiegs der Neubautä-
tigkeit bei Zweitwohnungen muss jedoch ver-
worfen werden.»

Der Stadtrat kommt denn auch, wie sei-
ner Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist, 
zum Schluss, dass «kein unmittelbarer Hand-
lungsbedarf» bestehe, «regulierend in den 
Zweitwohnngsmarkt einzugreifen. Die Ent-
wicklungen sind jedoch auf Quartierebene wei-
ter zu verfolgen, und in den Gebieten mit einem 
Zweitwohnngsanteil in zweistelliger Höhe ist 
der Dialog mit Interessengruppierungen, ins-
besondere den Quartiervereinen, zu führen».

Motionär Scherr lobt auf Anfrage den 
«sehr sauberen Bericht» von Fahrländer Part-
ner, doch er ärgert sich darüber, dass Massnah-
men möglich wären, die obendrein «hoch effi-
zient» wären, doch der Vollzug werde offenbar 
nicht mal in Betracht gezogen. Dabei gebe es, 
gerade bei den Business-Appartements, relativ 
wenige Player; eine Melde- bzw. Bewilligungs-
pflicht wäre entsprechend kommunal durch-
aus um- und durchsetzbar. Kurz: Früher habe 
der Stadtrat gesagt, er könne nichts tun wegen 
der kantonalen Gesetzgebung, heute sage er, 
dass er nichts tun wolle. «Das ist ein Armuts-
zeugnis», schliesst Scherr, «der Berg hat nach 
neun Jahren ein Mäuslein geboren». 

Alles kein Problem?
So knapp der Wohnraum in der Stadt Zürich, so naheliegend die Vermutung, dass 

Zweitwohnungen ihren Teil zu diesem Problem beitragen. Eine aktuelle Studie kommt 
allerdings zum Schluss, es bestehe «kein unmittelbarer Handlungsbedarf».


